
 
 
 
 
 
 

Bahnhofstrasse 57  Tel. 062 837 50 10 
Postfach 2715  Fax 062 837 50 11 
5001 Aarau  www.frauenzentrale-ag.ch 

An die Medien im Kanton Aargau 

 
 
Informationen zur Alimenten-Inkassostelle der Frauenzentrale Aargau 

Handelsgericht hat entschieden – Verein um Markus Leimbacher 
verurteilt wegen unlauteren Wettbewerbs 
 
Aarau, 7. Januar 2010 – athk. Mit seinem 45-seitigen Urteil vom 5. Januar 2010 hat das Handelsge-
richt des Kanton Aargaus entschieden: Das Vorgehen des Vereines um Markus Leimbacher im Juni 
2009 war gesetzes widrig und hat gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbe werb verstos-

sen. Im Verfahren vor Handelsgericht ging es darum, dem Verein um Markus Leimbacher zu ver-
bieten, mit den unrechtmässig erlangten Unterlagen, Daten und Informationen – Geschäftsge-
heimnisse der Frauenzentrale Aargau – Alimenteninkasso zu betreiben. Das Handelsgericht hat 

den Verein um Markus Leimbacher verurteilt, dies mit sofortiger Wirkung zu unterlassen. In seinem 
Urteil stellt das Handelsgericht klar, dass der neue Verein um Markus Leimbacher den Alimente-
ninkassobetrieb der Frauenzentrale durch verbotene Eigenmacht und ohne Rechtfertigungsgrund 

an sich genommen  hat. Im Weiteren entschied das Handelsgericht, dass die recht widrig bei der 
Frauenzentrale abge worbenen Mitarbeitenden beim neuen Verein kein Alimenteninkasso mehr 
betreiben dürfen. Laut Handelsgericht handeln auch die Mitarbeitenden des neuen Vereins um 

Markus Leimbacher unlauter, wenn sie mit den im Sommer 2009 in verbotener Eigenmacht entzo-
genen Betriebsmitteln der Frauenzentrale eine Alimenteninkassotätigkeit ausüben, sei dies nun für 
den neuen Verein oder für eine andere Organisation. Den Mitarbeitenden des neuen Vereins ist 

dies nun gerichtlich verboten worden.  
 
Die Frauenzentrale Aargau hat Recht behalten und ist mit dem Urteil zufrieden. Doris Fischer- 

Taeschler, Präsidentin der Betriebskommission AIK: „Ja, wir sind dankbar, dass nun endlich Klarheit 
herrscht und wir Recht behalten haben. Wir sind uns aber be wusst, dass dies erst der Anfang ei-
nes langen Prozesses ist.“ Die ganzen straf- und schadenersatzrechtlichen Konsequenzen des un-

rechtmässigen Verhaltens der Gegenseite müssen noch aufgearbeitet werden. Die Frauenzent-
rale Aargau wird unabhängig vom vorliegenden Urteil auf zivil- und strafrechtlicher Ebene ihre An-
sprüche gegenüber dem Verein um Markus Leimbacher so wie den ehemaligen Angestellten gel-

tend machen. Dabei geht es um die Klärung von Ansprüchen in Zusammenhang mit dem Einbruch 
in die Räumlichkeiten der AIK in Brugg und dem rechts widrigen Betrieb des Alimenteninkassos 
durch den neuen Verein so wie um die finanziellen Folgen der fristlosen Kündigungen durch die An-

gestellten. 
 
Operativer Betrieb in gewohnten Bahnen 
Der Betrieb der Alimenten-Inkassostelle der Frauenzentrale läuft seit einigen Monaten wieder 
normal. Der Mitarbeiterstab ist wieder auf dem gew ohnten Niveau, die Stellenleitung konnte mit 
Brigitta Bienz hervorragend besetzt werden. Die Treuhandfirma, die seit August die Buchhaltung 

und den Zahlungsverkehr übernommen hat, hat sich per Ende Dezember wieder zurückgezogen.  
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Aktuell ver waltet die AIK 1026 Dossiers für 112 Gemeinden. Doris Fischer-Taeschler: „Insgesamt  

haben  nur 12 Gemeinden eine andere Lösung ge wählt. Wir danken allen jenen Gemeinden, die an 
uns geglaubt und mit uns diesen unerfreulichen Sommer durchgestanden haben.“ 
 

Rückblick 
Am 19. Juni 2009 lud die damalige Stellenleiterin der Alimenteninkasso-Stelle Aargau zu einer kurz-
fristig anberaumten Pressekonferenz, ohne den Vorstand der Frauenzentrale zu informieren. Die 

Stelle befinde sich ab sofort nicht mehr unter dem Dach der Frauenzentrale, sondern werde von 
einem neu gegründeten Verein geführt. Gleichentags kündigten alle damaligen Mitarbeiterinnen 
der AIK fristlos, drei zogen ihre Kündigung allerdings w ieder zurück. Am Sonntag, 21. Juni wurde in 

die Räumlichkeiten der AIK in Brugg eingebrochen, nachdem vorher die Schlösser ausge wechselt 
wurden. 1200 Akten inklusive Computerserver mit allen Daten wurden gestohlen. Der Verein um 
Markus Leimbacher gab zu, im Besitz der Unterlagen zu sein. Ende Juni entschied das Handelsge-

richt superprovisorisch, dass der neu gegründete Verein um Markus Leimbacher die Unterlagen 
umgehend zurückgeben muss, was am 29. Juni passierte. Dieses Vorgehen veranlasste die Frau-
enzentrale Aargau gegen den Verein um Markus Leimbacher auf verschiedener juristischer Ebene 

Verfahren einzuleiten. 
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